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89. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer Schiedssprüche

90. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die internationale
Handelsschiedsgerichtsbarkeit

91. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens betreffend Auskünfte
über ausländisches Recht

92. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte inter-
nationaler Kindesentführung

93. Kundmachung: Geltungsbereich der Vereinbarung gemäß Rn. 2010 des ADR über die Beför-
derung von Mischungen aus Pikrinsäure und Glycol (Trinitrophenol)

94. Kundmachung: Geltungsbereich der Multilateralen Vereinbarung M67 nach Rn. 2010 und
10 602 des ADR über die Beförderung begrenzter Mengen gefährlicher Güter

89. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten ihre
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Schiedssprüche (BGBl. Nr. 200/1961, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl.  III
Nr. 47/1998) hinterlegt:

Datum der Hinterlegung der
Staaten: Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde:

El Salvador 26. Februar 1998
Nepal   4. März  1998

Nepal hat anläßlich der Hinterlegung der Beitrittsurkunde erklärt, daß es das Übereinkommen auf der
Grundlage der Gegenseitigkeit nur auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche,
die auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergangen sind, und nur auf Streitigkeiten aus
solchen Rechtsverhältnissen, sei es vertraglicher oder nichtvertraglicher Art, die nach dem Recht des
Königreiches Nepal als Handelssache angesehen werden, anwenden werde.

Klima

90. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat Moldova am 5. März 1998 seine
Beitrittsurkunde zum Europäischen Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichts-
barkeit (BGBl. Nr. 107/1964, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 244/1996) hinterlegt.

Anläßlich der Hinterlegung der Beitrittsurkunde hat Moldova erklärt, daß die „Chamber of
Commerce and Industry of the Republic of Moldova, str. 28 M. Eminescu, Chisinau“ die in Artikel IV des
Übereinkommens vorgesehenen Aufgaben erfüllen wird.

Klima
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91. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens betreffend Auskünfte über ausländisches Recht

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat Slowenien am 1. April 1998 seine
Ratifikationsurkunde zum Europäischen Übereinkommen betreffend Auskünfte über ausländisches Recht
(BGBl. Nr. 417/1971, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 106/1997) hinterlegt.

Klima

92. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung

Nach Mitteilung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten hat die Tschechische Republik
am 15. Dezember 1997 ihre Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte
internationaler Kindesentführung (BGBl. Nr. 512/1988, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl.
III Nr. 151/1997) hinterlegt.

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde hat die Tschechische Republik gemäß Art. 42
des Übereinkommens den Vorbehalt erklärt, daß sie nur insoweit gebunden ist, die sich aus der Beigebung
eines Rechtsanwalts oder aus einem Gerichtsverfahren ergebenden Kosten im Sinne des Art. 26 Abs. 2 zu
übernehmen, als diese Kosten durch ihr System der Verfahrenshilfe gedeckt sind.

Klima

93. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Vereinbarung
gemäß Rn. 2010 des ADR über die Beförderung von Mischungen aus Pikrinsäure und
Glycol (Trinitrophenol)

Die Vereinbarung gemäß Rn. 2010 des ADR über die Beförderung von Mischungen aus Pikrinsäure
und Glycol (Trinitrophenol) (BGBl. Nr. 246/1996, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III
Nr. 32/1997) wurde von Italien am 4. September 1996 unterzeichnet.

Klima

94. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Multilateralen
Vereinbarung M67 nach Rn. 2010 und 10 602 des ADR über die Beförderung begrenzter
Mengen gefährlicher Güter

Die Multilaterale Vereinbarung M67 nach Rn. 2010 und 10 602 des ADR über die Beförderung
begrenzter Mengen gefährlicher Güter (BGBl. III Nr. 57/1998) wurde von folgenden weiteren ADR-
Vertragsparteien unterzeichnet:

ADR-Vertragsparteien: Datum der Unterzeichnung:

Spanien 23. Februar 1998
Italien 19. März 1998
Belgien 30. März 1998
Deutschland   6. Mai 1998

Klima
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